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Erwägungen

E. 30
September 2016 ausgelöst, weshalb die Eingabe an die Schlichtungsbehörde am 30.
Oktober 2016 rechtzeitig erfolgte. Auf die klägerische Eventualbegründung zu Art. 273
OR, die sich gegen die An- wendung der absoluten Empfangstheorie richtet (vgl. oben 7),
muss unter diesen Umständen nicht eingegangen werden, da die Berufung ohnehin
gutzuheissen ist. Ergänzend ist anzumerken, dass die spätere Zustellung für beide Ehegatten
frist- auslösend ist, da erst dann die gesetzlich vorgeschriebene separate Zustellung erfolgte
(Higi, ZK-OR, Art. 273 N 52). Das bedeutet, dass die Anfechtung grund- sätzlich nicht nur
im Fall der Klägerin, sondern auch im Fall ihres Ehemannes rechtzeitig erfolgte. Der
Ehemann verzichtete zwar auf den Weiterzug des vorinstanzlichen Urteils. Da über den
gemeinsamen Mietvertrag nur einheitlich entschieden werden kann, wirkt die Aufhebung
des vorinstanzlichen Urteils jedoch auch zu seinen Gunsten. (…)

- 23 - Zürcher Mietrechtspraxis (ZMP): Entscheidungen des Mietgerichtes und der
Schlichtungsbehör- de des Bezirkes Zürich. Ausgabe 2017, 27. Jahrgang. Herausgegeben
vom Mietgericht des Bezirkes Zürich, Postfach, 8036 Zürich © Mietgericht des Bezirkes
Zürich, Redaktion: MLaw J. Mosele, Leitende Gerichtsschreiberin; Dr. R. Weber,
Mietgerichtspräsident

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


